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§ 1 Einführung

A. Einführung und Forschungsanlass

Seit Inkrafttreten des MoPeG am 01. 01. 2024 verfügen auch die Personenhan-
delsgesellschaften neben der Aktiengesellschaft und der Genossenschaft über ein 
kodifiziertes Beschlussmängelrecht.1 In den §§ 110 ff. HGB finden sich die Rege-
lungen zu den Folgen einer mangelhaften Beschlussfassung, welche erstmalig das 
Anfechtungsmodell für die Personenhandelsgesellschaften kodifizieren. Die Be-
sonderheit dieser Reform ist die personalistische Ausformung des Anfechtungs-
modells, welche sich maßgeblich an der Binnenstruktur der Personengesellschaf-
ten orientiert. Hierbei hat sich der Reformgeber der gesetzlichen Regelungen des 
aktienrechtlichen Beschlussmängelrechts als Vorbild bedient, soweit dies für die 
Personenhandelsgesellschaften sachgerecht ist.2 Daneben ist insbesondere die 
GmbH-rechtliche Ausformung des aktienrechtlichen Beschlussmängelrechts in 
den Gesetzgebungsprozess eingeflossen.3

Für die GmbH selbst bleibt das Beschlussmängelrecht jedoch nach wie vor un-
geregelt. Ein eigener Regelungskomplex existiert auch nach diversen Bemühungen 
nicht.4 Sowohl die Gesetzgebungsverfahren aus den Jahren 1939 und 1971/735 als 
auch die Bemühungen des 72. Deutschen Juristentags6 blieben ergebnislos. Dies 
wird nicht nur in der Literatur stark kritisiert,7 sondern stellt auch die wirtschaft-

	 1	Das MoPeG ist am 01. 01. 2024 in Kraft getreten (BGBl. I S. 3436). Im Aktienrecht findet 
sich das Beschlussmängelrecht in den §§ 241 ff. AktG und bei Inkludierung der zu beachtenden 
Hauptversammlungsbestimmungen auch in den §§ 118 ff. AktG. Bei den Genossenschaften re-
gelt einzig § 51 GenG die Beschlussmängel.
	 2	Begründung RegE, BT-Drs. 19/27635, S. 103, 227; dazu Liebscher, in: Personengesell-
schaftsrecht, § 5 Rn. 58, 176.
	 3	Dazu ausführlich S. 37.
	 4	Das GmbH-Recht ist notorisch unterentwickelt geblieben. Dies zeigt sich insbesondere 
daran, dass das GmbHG nur selten substanziell geändert wurde und damit der Beitrag des Ge-
setzgebers zur Ausgestaltung des geltenden GmbH-Rechts äußert moderat ausfällt, hierzu aus-
führlich Lieder, in: BeckOGK GmbHG, § 1 Rn. 166 ff. Das Beschlussmängelrecht der GmbH 
stellt in dieser Hinsicht ein „traditionelles Desiderat der Rechtspolitik“ dar, vgl. Kübler, Ge-
sellschaftsrecht, § 17 I 4. Casper, in: BeckOGK AktG, § 241 Rn. 10 spricht von einem „Zustand 
der gesetzgeberischen Enthaltsamkeit“. Die Aktiengesellschaft fungiert hingegen als Pionierin 
und treibt die Umwandlung und Modernisierung des Gesellschaftsrechts mit Blick auf das Be-
schlussmängelrecht voran, vgl. von Gierke, AG 1956, 3.
	 5	Zu den Gesetzgebungsverfahren infra S. 240 f.
	 6	Hierzu das Gutachten von Koch, Gutachten F 72. DJT.
	 7	Zuletzt Guntermann, GmbHR 2024, 397 (405). Weitere Nachweise in Fn. 31.



§ 1 Einführung﻿﻿18

liche Praxis vor Probleme. Denn die GmbH ist mit 1. 541. 7518 Gesellschaften die 
am meisten verbreitete Rechtsform in Deutschland und verfügt über eine enorme 
wirtschaftliche Bedeutung.9 Das GmbH-rechtliche Streitpotenzial übersteigt dabei 
jenes der Aktiengesellschaften bei weitem.10 Da die Beschlussfassung oftmals im 
Zentrum dieser gesellschafterlichen Streitigkeiten steht,11 existiert somit gerade 
auf dem Gebiet des GmbH-rechtlichen Beschlussmängelrechts ein besonderes 
Bedürfnis nach Rechtsklarheit. Dies gilt für die Gesellschafter insbesondere auch 
deshalb, weil die Teilhabe an der Beschlussfassung für sie einen wesentlichen Teil 
des Kernbereichs ihrer Mitgliedschaft bildet.12

Um diese Regelungslücke im GmbH-Recht zu schließen, behilft sich die herr-
schende Meinung einer Analogie zum Aktienrecht.13 Die §§ 241 ff. AktG werden 
demnach weitestgehend entsprechend auf die GmbH angewendet. Allerdings ist 
diese Analogiebildung bereits seit über 80 Jahren in Literatur und Rechtsprechung 
umstritten.14 So wird ihr richtigerweise vorgeworfen, dass sie auf einer unsicheren 
Grundlage fußt, da die einzelnen aktienrechtlichen Regelungen in erheblichem 
Maße modifiziert werden müssen, um den Besonderheiten der GmbH gerecht zu 
werden.15 Wesentliche Neuerungen des Aktienrechts wie beispielsweise das Frei-
gabeverfahren werden darüber hinaus zumindest von der herrschenden Meinung in 

	 8	Am 01. 01. 2024 waren 1. 541. 751 GmbHs im Handelsregister eingetragen. Im Vergleich 
hierzu gab es nur 12.965 Aktiengesellschaften. Zu der statistischen Erhebung Bayer / Lieder /  
Hoffmann, GmbHR 2024, 785 (7787).
	 9	So war die GmbH unter anderem die umsatzsteuerstärkste Rechtsform der Umsatzsteuer-
statistik 2022, hierzu ausführlich Lieder / Hoffmann, in: BeckOGK GmbHG, § 1 Rn. 817 ff.
	 10	So bereits im Jahre 1992 Raiser, in: FS 100 Jahre GmbH-Gesetz, S. 587 (596).
	 11	Der Beschluss ist äußerst fehleranfällig, vgl. Koch, Gutachten F 72. DJT, F 15, wonach der 
Beschluss „fehleranfälliger als ein herkömmliches Rechtsgeschäft“ ist; ebenso Skauradszun, 
Beschluss, S. 351: „Der Weg zum Beschluss ist fehleranfällig […] tendenziell sogar fehler
anfälliger als der Weg zum Vertrag.“.
	 12	Statt vieler Römermann, in: Michalski GmbHG, § 48 Rn. 30 f.
	 13	BGHZ 11, 231 (235) = NJW 1954, 385 (385 ff.); BGHZ 51, 209 (210 f.) = NJW 1969, 
841 (842); BGHZ  104, 66 (66) = NJW 1988, 1844 (1844); BGH, NZG 2003, 127 (128); 
BGH, NZG 2008, 317 (318); Altmeppen, Anhang § 47 Rn. 3; Bayer, in: Lutter / Hommelhoff 
GmbHG, Anhang § 47 Rn. 1; Alexander, in: Schwerdtfeger Gesellschaftsrecht, § 47 GmbHG 
Rn. 39; Leinekugel, in: BeckOK GmbHG, Anhang § 47 Einleitung; Römermann, in: Michalski 
GmbHG, Anhang § 47 Rn. 12 ff.; Teichmann, in: Gehrlein / Born / Simon GmbHG, Anhang § 47 
Rn. 1; Wertenbruch, in: MüKo GmbHG, Anhang § 47 Rn. 1.
	 14	Im Überblick statt aller Römermann, in: Michalski GmbHG, Anhang § 47 Rn. 1 ff. Mono-
grafisch zuletzt Buddenberg, Nichtigkeits- und Anfechtungsgründe, S. 1 f., 134 ff. Erstmalig 
attestierte das Reichsgericht dem GmbH-Recht in RGZ 166, 129 eine Regelungslücke, welche 
es durch das Aktienrecht zu schließen galt. Eine wesentliche Schwierigkeit der Analogie zum 
Aktienrecht ist dessen stetige Evolution und Wandel. Zöller, AG 1994, 336 spricht von einer 
„Aktienrechtsreform in Permanenz“. Dies lässt sich gerade darauf zurückführen, dass das all-
gemeine Beschlussrecht eine besondere Herausforderung an die Rechtsdogmatik und an die 
systembildende Kraft kodifizierten Rechts stellen, K. Schmidt, AG 2009, 248 (258).
	 15	Im Ergebnis statt aller Fehrenbach, Gesellschafterbeschluss, S. 192 f; Koch, Gutachten F 
72. DJT, F 70 ff.



A. Einführung und Forschungsanlass﻿ 19

Literatur und Rechtsprechung gar nicht auf die GmbH übertragen.16 Die Folge ist 
ein auf „personalistisch strukturierte Gesellschaften modifiziertes Anfechtungsmo-
dell“ im GmbH-Recht.17 Angesichts dieses verstrickten Flickenteppichs an aktien-
rechtlichen Regelungen kann die Analogie selbst im Einzelnen nur noch schwerlich 
als solche bezeichnet werden.18

Diese Streitigkeit hat sich entgegen vereinzelten Stimmen in der Literatur auch 
nicht erledigt.19 Seit den 80er-Jahren zeichnet sich eine Wiederbelebung der Diskus-
sion ab.20 Auch der 72. Deutschen Juristentag sprach sich 2018 für eine umfassende 
Reform des Beschlussmängelrechts und eine verbandsformübergreifende Insti-
tutsbildung aus.21 Die kritischen Stimmen hinsichtlich der aktienrechtlichen Ana-
logie haben zudem im Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsverfahren des Mo-
PeG weiter Aufwind erfahren. Im Zuge der „Jahrhundertreform“22 wird nunmehr 

	 16	Vgl. Koch, Gutachten F 72. DJT, F 9. Ausführlich zu der Streitigkeit in Literatur und Recht-
sprechung S. 211 ff.
	 17	Kaulbach, ZHR 186 (2022), 729 (730 f.).
	 18	So mit Blick auf die Länge der Anfechtungsfrist im GmbH-Recht Kaulbach, ZHR 186 
(2022), 729 (768).
	 19	So aber Hueck, in: FS 150 Jahre Carl Heymanns Verlag, S. 287 (296), welcher der aktien-
rechtlichen Analogie im Zusammenhang mit der Anfechtungsklage eine nahezu gewohnheits-
rechtliche Wirkung zuschreibt; ebenso Däubler, GmbHR 1968, 4 (4 f.); auch K. Schmidt, in: FS 
Stimpel, S. 217 (221, 226 f.), welcher sich hierzu jedoch zunehmend einschränkender äußert, 
so zum Beispiel in ders., GmbHR 1992, 9 (11).
	 20	Hierzu insbesondere die Arbeiten von Noack, Fehlerhafte Beschlüsse, 1989; Koch, Be-
schlußmängelrecht, 1997; Fehrenbach, Gesellschafterbeschluss, 2011; Buddenberg, Nichtig-
keits- und Anfechtungsgründe, 2016.
	 21	Der Vorschlag im Rahmen des Gutachtens von Koch, Gutachten F, F 68 ff. wurde mit 
dem Beschluss 14 angenommen (55:2:1); so auch Harbarth / Friedrichson, GmbHR 2018, 
1174 (1179); Lieder, NZG 2018, 1321 (1328); ablehnend Noack, JZ 2018, 824 (832 ff.). Ins-
gesamt findet das MoPeG seine Grundlagen und Anknüpfungspunkte in den Ergebnissen des 
71. und 72. Deutschen Juristentags, hierzu Begründung RegE, BT-Drs. 19/27635, S. 268; auch  
Schollmeyer, ZGR-Sonderheft 23 (2021), 29 (31), als Leiter der Mauracher-Experten
kommission.
	 22	So statt vieler von Bachmann, NJW 2021, 3073 (3078) und Lieder, ZRP 2021, 34 (34) 
eingeordnet. Kritisch zur inhaltlichen Bedeutung der Reform Weller / Schwemmer, BB 2021, 
Heft 29/30, Umschlagteil I; insbesondere kritisch zur Beschränkung der Reform auf Personen-
handelsgesellschaften Altmeppen, NZG 2020, 822 (822); Storz, GWR 2021, 5 (6 f.); Werten-
bruch, GmbHR 2020, 875 (882); ders., GmbHR 2021, 1 (7); die Einordnung ablehnend Trö-
ger / Happ, ZIP 2021, 2059 (2069). Im Überblick zum MoPeG im Ganzen statt aller Fleischer, 
BB 2021, 386; Grunewald / Liebscher, in: Schäfer Personengesellschaftsrecht, S. 107 ff.; Lieder, 
ZRP 2021, 34; Noack, ZIP 2020, 1382 (1383 ff.); Schäfer, ZIP 2021, 1527.




